
Anmeldung zur AWO-Kinderstadtranderholung 2010 
der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Böblingen-Tübingen e.V. 
 

Name, Vorname des Kindes: 
 

 

Straße, Nr.: 
 

 

PLZ, Wohnort: 
 

 

Ferienadresse: 
 

Geschlecht:  männlich  weiblich 

Geburtsdatum: 
 

 

Erziehungsberechtigte: 
 

 

Telefonische Erreichbarkeit   
  
Familien- / Sozialpass der Gemeinde 
(kein Landesfamilienpass!) 

 

Anmeldung für  (bitte ankreuzen)  02.-06. August 2010  

 09.-13. August 2010  

 16.-20. August 2010  

Mein Kind ist:  Nichtschwimmer 

 Anfänger  

 Schwimmer 

Mein Kind darf mit ins Schwimmbad  ja  Nein 

Einstieg an Bushaltestelle  
(siehe Sonderfahrplan !) 

 

Krankheiten / Allergien / 
regelmäßige 
Medikamenteneinnahme: 

 

Wünsche, Sonstiges: 
 

 

Für den Fall eines Unfalls benötigen wir noch folgende Angaben: 
 

Krankenkasse:  
Krankenversicherungs-Nr.:  
Letzte Tetanus-Impfung:  

 

 

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G 
zum  

Einzug der Teilnehmergebühren zur Kinderstadtranderholung 2010 
für oben genannte(s) Kind(er) 

  
vom Konto: ................................................................. 
 

bei der Bank: ..............................................................   
 

BLZ: .................................................... 
 

Es erfolgt keine gesonderte Anmeldebestätigung! 
Bei Abbuchung des Teilnahmebetrages gilt die Anmeldung als 

bestätigt! 
 

 
Teilnahme- u. Zahlungsbedingungen: Die Anmeldung zur Kinderstadtranderholung wird 
verbindlich, wenn das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular der AWO-Kreisgeschäftsstelle 
zugegangen ist und der Teilnahmebetrag per Einzugsverfahren auf unserem Konto eingegangen ist 
(Wir bitten daher um Ihre Einzugsermächtigung!). Wochenweise Verlängerungen sind – soweit Plätze 
vorhanden sind – möglich. Bei Abmeldungen bis 1 Woche vor Beginn erstatten wir die geleisteten 
Elternbeiträge abzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 10 € zurück. Bei späteren Abmeldungen oder 
Nichterscheinen wird ein voller Wochenbeitrag fällig. Im Falle einer ganzwöchigen Erkrankung 
erstatten wir nach Vorlage eines ärztlichen Attests den geleisteten Elternbeitrag abzgl. einer 
Bearbeitungsgebühr von 10 €. Bei Verhinderung / Nichtteilnahme / Erkrankung werde ich die 
Freizeitleitung rechtzeitig telefonisch oder schriftlich informieren (Tel.: 07031 / 49 89 92). 
Es wird erwartet, dass sich das teilnehmende Kind in die Gruppengemeinschaft einfügt und den 
Weisungen der Freizeitleitung, der Betreuerinnen und Betreuer Folge leistet. Wenn sich ein/e 
Teilnehmer/in trotz Ermahnung durch die Freizeitleitung oder ihre Beauftragten nicht als 
gemeinschaftsfähig erweist, nachhaltig stört oder das Miteinander in der Gruppe unzumutbar 
beeinträchtigt behält sich die Leitung das Recht vor, den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme 
auszuschließen. Ein Anspruch auf Erstattung des bezahlten Wochenbeitrages besteht in diesem Fall 
nicht. Soweit wir über Krankheiten, regelmäßige Medikamenteneinnahme und Allergien nicht 
informiert wurden, können wir für mögliche Folgen keine Haftung übernehmen! 
 

 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und Kenntnisnahme 
der Teilnahmebedingungen: 
 

Unterschrift für die Anmeldung und Einzugsermächtigung: 
 
................................................................................................................... 
Datum   Unterschrift 
 

 
Ausgefülltes Anmeldeformular  
per Post an:  AWO-Kreisverband Böblingen-Tübingen e.V. / Frau Weber 

Eugen-Bolz-Str. 1, 71034 Böblingen 
per Fax an:  07031 / 72 59-38 
per Mail an:  weber@awo-kv-boeblingen.de 


